
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Johannes Margreiter, Kolleginnen und Kollegen 

zum Bericht des Verkehrsausschusses über die Regierungsvorlage (940 d.B.): 
Bundesgesetz, mit dem das Luftfahrtgesetz geändert wird (994 d.B.) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der dem eingangs bezeichneten Ausschussbericht angeschlossene 
Gesetzesentwurf wird wie folgt geändert: 

Die Regierungsvorlage: Bundesgesetz, mit dem das Luftfahrtgesetz geändert 
wird (940 d.B.) wird wie folgt geändert: 

Nach Z 40 wird folgende Z 40a eingefügt: 

"40a. Nach § 1 Oa wird folgender§ 1 Ob eingefügt: 

"§10b. Erteilte Bewilligungen dürfen vor Eintritt der Rechtskraft des 
Bewilligungsbescheides ausgeübt werden, wenn dessen Auflagen bei der Ausübung 
der erteilten Bewilligung eingehalten werden. Dieses Recht endet mit der Erlassung 
des Erkenntnisses über die Beschwerde gegen den Bewilligungsbescheid, 
spätestens jedoch drei Jahre nach der Zustellung des Bewilligungsbescheides an 
den Beschwerdeführer."" 

Begründung 

Nach der derzeitigen Rechtslage führt eine Beschwerde gegen eine überschießende 
Auflage oder die zu kurze Dauer einer erteilten Bewilligung gern. § 13 Abs. 1 VwGVG 
dazu, dass die erteilte Bewilligung wegen der aufschiebenden Wirkung der 
Beschwerde solange nicht ausgeübt werden darf, bis das Bundesverwaltungsgericht 
über die eingebrachte Beschwerde entschieden hat. Da das BVwG wegen der 
zahlreichen Asylfälle sehr überlastet ist, bedeutet dies erfahrungsgemäß eine 
Wartefrist von etwa einem Jahr. Obwohl die ACG bei Beschwerden gegen 
offensichtliche Rechtswidrigkeiten in den angefochtenen Bescheiden diese durch 
eine rasche stattgebende Beschwerdevorentscheidung sanieren könnte, nutzt sie 
diese Reparaturmöglichkeit generell nicht, sondern legt die Beschwerden immer 
ohne Stellungnahme dem BVwG vor und hofft darauf, dass die lange Wartezeit bis 
zur Entscheidung durch das BVwG zu einer Zurücknahme der Beschwerden führt. 
Dies war in den vergangenen Jahren leider auch mehrmals der Fall. 

L 

AA-169 XXVII. GP - Abänderungsantrag (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




		2021-07-09T12:53:36+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




